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A Rechtsformen des privaten Rechts

1) Die Einzelunternehmung

a) Firma

Die Firma muss die Bezeichnung „eingetragener Kaufmann“, „eingetragene Kauffrau“ oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung (e.K., e.Kfm., e.Kfr.) enthalten; Sach-, Personen-, Fantasie- und gemischte Firma sind zulässig aber: das Irreführungsverbot muss beachtet werden.

b) Gründung
Beantragung einer Gewerbeerlaubnis; Gründer sind natürliche Personen, die in Einzel-fällen bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen

c) Kapitalaufbringung

alleinige Kapitalaufbringung durch den Gründer; kein Mindestkapital erforderlich

d) Rechte der Anteilseigner
Inhaber hat sämtliche Rechte aus dem Geschäftsbetrieb

e) Pflichten der Anteilseigner
Inhaber hat sämtliche Pflichten aus dem Geschäftsbetrieb

f) Organe

Einzelunternehmer als Gesamtverantwortlicher

g) Haftung

unbeschränkte Haftung mit Geschäfts- und Privatvermögen

h) Auflösung
jederzeit durch alleinigen Beschluss

i) Bedeutung
Mehrzahl der Unternehmen in der Bundesrepublik sind Einzelunternehmen

2) stille Gesellschaft (unvollständige Gesellschaft)

a) Firma

der Name des oder der stillen Gesellschafter erscheint nicht in der Firma

b) Gründung

Formloser Vertrag zwischen dem Geschäftsinhaber und dem stillen Gesellschafter; schließt der Geschäftsinhaber mit mehreren Personen Gesellschaftsverträge ab, so entstehen mehrere, voneinander unabhängige stille Gesellschaften; jede natürliche oder juristische Person kann stiller Gesellschafter werden; es erfolgt keine Eintragung in das Handelsregister.

c) Kapitalaufbringung

Der oder die stillen Gesellschafter beteiligen sich mit einer Kapitaleinlage an dem Handelsgewerbe eines anderen; die Einlage geht in das Vermögen des Kaufmanns über.

d) Rechte der Anteilseigner

Die stillen Gesellschafter haben ein Recht auf Gewinnbeteiligung (typische stille Gesellschaft); es kann zusätzlich vereinbart werden, dass die stillen Gesellschafter auch am Geschäftswert und den stillen Reserven des Unternehmens teilnehmen (atypische stille Gesellschaft); die stillen Gesellschafter können die Bilanz kontrollieren

e) Pflichten der Anteilseigner

Eine Verlustbeteiligung ist bis zur Einlagenhöhe möglich, kann aber vertraglich ausgeschlossen werden.

f) Organe

abhängig von der Rechtsform

g) Haftung

abhängig von der Rechtsform

h) Auflösung

Beschluss des Inhabers und der stillen Gesellschafter, Kündigung des Vertrages spätestens sechs Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres, Insolvenz des Geschäftsinhabers, Tod des Geschäftsinhabers.

i) Bedeutung

Für Außenstehende wird nicht ersichtlich, dass andere eine Einlage in das Unternehmen eingebracht haben; Möglichkeit der Kapitalbeschaffung für den Kaufmann, ohne dass die Kapitalgeber an Geschäftsentscheidungen teilnehmen

3) BGB-Gesellschaft (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts; unvollständige Gesellschaft)

a) Firma

keine; keine Eintragung in das Handelsregister

b) Gründung

Formloser Vertrag zwischen den Gesellschaftern; Gründer können natürliche und juristische Personen sein.

c) Kapitalaufbringung

Die im Gesellschaftsvertrag vereinbarten Beiträge sind als Geld- oder Sachmittel zu erbringen; kein Mindestkapital vorgeschrieben; die erbrachten Leistungen werden zu Gesamthandvermögen.

d) Rechte der Anteilseigner

Die Gesellschafter haben einen Anspruch auf Gewinnbeteiligung, sofern die Gesellschaft für einen gewerbsmäßigen Zweck gegründet wurde. Alle Gesellschafter sind zur Geschäftsführung und Vertretung berechtigt.

e) Pflichten der Anteilseigner

Die Gesellschafter müssen die vereinbarten Beiträge in Form von Geld- oder Sachwerten erbringen oder in Form von Arbeitsleistungen.

f) Organe

Die Gesellschafter sind nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung und Vertretung berechtigt. Der Gesellschaftsvertrag kann eine hiervon abweichende Regelung vorsehen.

g) Haftung

Jeder Gesellschafter haftet, im Zweifel auch mit seinem Privatvermögen, für die während seiner Zugehörigkeit zur Gesellschaft entstandenen Verbindlichkeiten.

h) Auflösung

Durch Erreichung des vereinbarten Zwecks der Gesellschaft; durch die Kündigung eines Gesellschafters; durch den Tod eines Gesellschafters; durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters oder das Vermögen der Gesellschaft.

i) Bedeutung

Die Gesellschaft kann zu jedem beliebigen Zweck gegründet werden (z.B. Lottotippgemeinschaft).

4) Offene Handelsgesellschaft OHG (Personengesellschaft)

a) Firma

Die Firma kann eine Personen-, Sach-, Misch- oder Fantasiefirma sein. Sie muss in jedem Fall den Zusatz „offene Handelsgesellschaft“ oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung (z.B. OHG, offene HG, etc.) enthalten.

b) Gründung

Die Gründung erfolgt durch den Abschluss eines formlosen Gesellschaftsvertrages durch mindestens zwei Personen. Die Schriftform ist aber der Regelfall. Bringt ein Gesellschafter eine Immobilie mit in die Gesellschaft ein, so muss der Gesellschaftsvertrag notariell beurkundet werden.

Die OHG wird in das Handelsregister eingetragen (HRA). Der Beginn der Gesellschaft wird im Innenverhältnis durch den Gesellschaftsvertrag bestimmt. Im Außenverhältnis beginnt die Gesellschaft in dem Moment, in dem ein Gesellschafter zum ersten Mal im Namen der OHG tätig wird, spätestens jedoch mit der erfolgten Eintragung in das Handelsregister.

c) Kapitalaufbringung

Die Gesellschafter erbringen ihre im Gesellschaftsvertrag vereinbarten Einlagen in Form von Geld-, Sach- oder Rechtswerten. Eine Mindesthöhe ist nicht vorgeschrieben. Die Kapitalanteile werden für jeden Gesellschafter getrennt auf einem Kapitalkonto gebucht. Die geleisteten Einlagen werden zum Gesellschaftsvermögen.

d) Rechte der Anteilseigner

Jeder Gesellschafter ist zur Geschäftsführung berechtigt. Sofern der Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorsieht, handelt sich um eine Einzelgeschäftsführungsbefugnis.

Gesellschafter, die von der Geschäftsführung ausgeschlossen oder befreit sind, haben ein Kontrollrecht. Das heißt, dass sie die Geschäftsbücher und Papiere der OHG einsehen dürfen und sich aus diesen Unterlagen eine Bilanz oder einen Jahresabschluss erstellen dürfen.

Entstehen den Gesellschaftern Aufwendungen aus privaten Mitteln (z.B. Kauf von Büromaterial, Bezahlung einer Geschäftsreise), so haben sie Anspruch auf Ersatz dieser Aufwendungen und können auch Zinsen zum Ansatz bringen.

Alle Gesellschafter haben einen Anspruch auf eine Gewinnbeteiligung. Nach den gesetzlichen Bestimmungen erhält jeder Gesellschafter eine Verzinsung von 4% seines Kapitalanteils. Der verbleibende Gewinn wird nach Köpfen verteilt. Vertraglich kann von dieser Bestimmung abgewichen werden. Der Gewinn wird den Kapitalkonten der Gesellschafter gutgeschrieben. Ein Gesellschafter kann die Auszahlung seines Gewinnanteils verlangen.

Die Gesellschafter haben das Recht, Kapitalentnahmen vorzunehmen und zwar bis zu 4% ihres Kapitalanteils zu Beginn eines Geschäftsjahres. Für höhere Entnahmen ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter notwendig.

Die Gesellschafter haben ein Kündigungsrecht. Die Kündigung muss mindestens sechs Monate vor dem Ende eines Geschäftsjahres erfolgen.

Wird die Gesellschaft aufgelöst, haben die Gesellschafter Anspruch auf einen Liquidationsanteil. Die Liquidationsanteile werden nach Abzug der Schulden im Verhältnis der Kapitalanteile verteilt.

e) Pflichten der Anteilseigner

Die Gesellschafter sind verpflichtet, ihre vertraglich vereinbarte Einlage zu erbringen.

Nach dem Gesetz ist jeder Gesellschafter zur Geschäftsführung und zur persönlichen Mitarbeit verpflichtet.

Die Gesellschafter unterliegen einem Wettbewerbsverbot. Das heißt, dass sie sich ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter nicht als persönlich haftende Gesellschafter an anderen Unternehmungen beteiligen dürfen und keine Geschäfte auf eigene Rechnung machen dürfen. Verstoßen Gesellschafter gegen diese Auflage, machen sie sich schadeneratzpflichtig. Die Gesellschaft hat ein Eintrittsrecht Darüber hinaus können die übrigen Gesellschafter die Auflösung der Gesellschaft verlangen.

Die Gesellschafter müssen sich an den Verlusten der Gesellschaft beteiligen. Ein entstandener Verlust wird gemäß den gesetzlichen Regelungen nach Köpfen verteilt und von den Kapitalkonten abgezogen.

f) Organe

Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist jeder Gesellschafter allein zur Geschäftsführung berechtigt (Einzelvertretungsmacht). Damit ist jeder Gesellschafter zu allen Handlungen befugt, die der gewöhnliche Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Vertraglich kann die Geschäftsführungsbefugnis anders geregelt werden.

Für außergewöhnliche Geschäfte ist die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich.

Um einen Prokuristen bestellen zu können, ist die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich. Der Widerruf einer Prokura kann von einem Gesellschafter vorgenommen werden.

g) Haftung

Die Haftung der Gesellschafter einer OHG ist unbeschränkt (Haftung mit dem Geschäfts- und dem Privatvermögen), unmittelbar (Gläubiger können sich an einen beliebigen Gesellschafter wenden) und solidarisch (jeder Gesellschafter haftet für sämtliche Schulden der Gesellschaft).

Scheidet ein Gesellschafter aus der OHG aus, haftet er noch fünf Jahre für die bei seinem Ausscheiden bestehenden Verbindlichkeiten. 

Ein neu hinzukommender Gesellschafter haftet auch für die Schulden, die bei seinem Eintritt bereits bestehen.

h) Auflösung

Die OHG kann aus folgenden Gründen aufgelöst werden: gerichtliche Entscheidung, Auflösungsbeschluss der Gesellschafter, Ablauf der vereinbarten Dauer der Gesellschaft, Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft oder über das Vermögen eines Gesellschafters.

i) Bedeutung

Die OHG ist die klassische Personengesellschaft. Ein Vorteil liegt in der Möglichkeit, Aufgaben auf die Gesellschafter zu verteilen. Ein weiterer Vorteil liegt in der hohen Kreditwürdigkeit der OHG aufgrund der strengen Haftungsbestimmungen. Dies ist aber gleichzeitig der Grund dafür, warum diese Rechtsform heutzutage nur noch recht selten gewählt wird.

5) Kommanditgesellschaft KG (Personengesellschaft)

a) Firma

Die Firma einer Kommanditgesellschaft kann eine Personen-, Sach- oder Mischfirma sein. Zusätzlich muss der Zusatz „Kommanditgesellschaft“ oder eine allgemeinverständliche Abkürzung hiervon (i.a. KG) in der Firma enthalten sein.

b) Gründung

Bei der Gründung der KG gelten dieselben Vorschriften wie bei der Gründung einer OHG. Die Anmeldung zum Handelsregister (HRA) muss von allen Gesellschaftern vorgenommen werden (Komplementär und Kommanditisten). Da die Haftung der Kommanditisten beschränkt ist, wird die Höhe ihrer Einlagen mit eingetragen. Veröffentlicht wird aber nur die Zahl der Kommanditisten. Die Haftungsbeschränkung gilt ab dem Zeitpunkt der Eintragung.

c) Kapitalaufbringung

Der Komplementär erbringt seine im Gesellschaftsvertrag vereinbarte Einlage in Form von Geld-, Sach- oder Rechtswerten. Eine Mindesthöhe ist nicht vorgeschrieben. Die Kommanditisten erbringen ebenfalls ihre vertraglich vereinbarte Einlage. Diese kann geringer sein, als die im Handelsregister eingetragene Haftsumme.

d) Rechte der Anteilseigner

Für den Komplementär gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Gesellschafter einer OHG.

Die Kommanditisten können Handlungen widersprechen, die nicht mehr in den Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gehören.

Die Kommanditisten haben einen Anspruch, dass ihnen der Jahresabschluss mitgeteilt wird. Durch Einsichtnahme in die Bücher und Geschäftspapiere können die Kommanditisten den Jahresabschluss prüfen.

Alle Gesellschafter haben Anspruch auf einen Anteil am Gewinn. Sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt ist, erhalten alle Gesellschafter eine 4-prozentige Verzinsung ihres Kapitalanteils. Ein Restgewinn wird in angemessenem Verhältnis verteilt.

Hat ein Kommanditist seine Einlage in voller Höhe erbracht, so hat er Anspruch auf Auszahlung seines Gewinnanteils. Hat er die Einlage noch nicht in vollem Umfang erbracht, wird der Gewinnanteil seinem Kapital gutgeschrieben. Nicht ausgezahlte Gewinnanteile stellen aus der Sicht der KG Verbindlichkeiten dar.

Kommanditisten können unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres kündigen, sofern der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt.

e) Pflichten der Anteilseigner

Für den Komplementär gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Gesellschafter einer OHG.

Die Kommanditisten sind zur Leistung der vertraglich vereinbarten Einlage verpflichtet. Sie haften für die Verbindlichkeiten der KG mit der Höhe ihrer Einlage. Unmittelbare Haftung besteht für den Teil der Kommanditeinlage, der noch nicht geleistet wurde.

f) Organe

Die Geschäfte einer Kommanditgesellschaft werden vom Komplementär geführt. Kommanditisten sind im Außenverhältnis nicht vertretungsberechtigt.

g) Haftung

Der Komplementär haftet sowohl mit seinem Geschäfts- als auch mit seinem Privatvermögen. Die Kommanditisten haften als Gesamtschuldner nur bis zur Höhe der noch nicht geleisteten Kapitaleinlage. Ist die Kapitaleinlage in voller Höhe erbracht, entfällt die persönliche Haftung des Kommanditisten.

h) Auflösung

Es gelten die gleichen Auflösungsgründe wie bei der OHG mit dem einen Unterschied, dass der Tod eines Kommanditisten nicht zur Auflösung der Gesellschaft führt.

i) Bedeutung

Der Vorteil gegenüber einer OHG oder einer Einzelunternehmung besteht darin, dass die Kapitalbasis vergrößert werden kann, ohne dass die Geldgeber Einfluss auf die Geschäftsführung erhalten. Zudem handelt es bei Kommanditeinlagen um unbelastetes Kapital, das nicht mit Zinsverpflichtungen einhergeht.

6) GmbH & Co. KG (Personengesellschaft)

a) Firma

Es gelten grundsätzlich die gleichen Firmierungsvorschriften wie bei der KG. Zusätzlich muss die Firma aber einen Zusatz enthalten, der auf die Haftungsbeschränkung hinweist.

b) Gründung

Gründungsvorschriften siehe KG

Bei der typischen GmbH & Co. KG sind die Gesellschafter der GmbH auch die Kommanditisten. Bei der atypischen GmbH &Co. KG sind andere Personen die Kommanditisten. Es kann sich wiederum um natürliche oder juristische Personen handeln.

c) Kapitalaufbringung

siehe KG

d) Rechte der Anteilseigner

siehe KG

e) Pflichten der Anteilseigner

siehe KG

f) Organe

siehe KG

g) Haftung

siehe KG

h) Auflösung

siehe KG

i) Bedeutung

Der wesentliche Vorteil der GmbH & Co. KG liegt in der Haftungsbeschränkung. Die GmbH als Komplementärin haftet zwar mit ihrem Vermögen unbeschränkt, für den oder die Gesellschafter der GmbH ist die Haftung jedoch beschränkt.

Durch weitere Kommanditeinlagen kann die Eigenkapitalbasis verbreitert werden, ohne dass die Teilhafter einen nennenswerten Einfluss auf das Unternehmen erlangen.

Als Geschäftsführer einer Komplementär-GmbH können außenstehende Fachleute die Leitung der GmbH & Co. KG übernehmen. Dieser Aspekt ist auch bei Nachfolgeregelungen bedeutsam.

Da es sich bei einer GmbH & Co. KG nach wie vor um eine Personengesellschaft handelt, kann der Einfluss der Arbeitnehmer im Rahmen der Mitbestimmung begrenzt werden.

7) Partnerschaftsgesellschaft (nur für Freiberufler)

a) Firma

Der Name der Partnerschaft muss den Namen mindestens eines Partners, den Zusatz „und Partner“ oder „Partnerschaft“ enthalten. Darüber hinaus müssen alle Berufsbezeichnungen der in der Partnerschaft vertretenen Berufe aufgeführt werden. Die Namen von Dritten oder irreführende Bezeichnungen dürfen nicht auftauchen.

b) Gründung

Der Gesellschaftsvertrag muss schriftlich abgefasst werden und die Partnerschaftsgesellschaft muss beim zuständigen Amtsgericht in das Partnerschaftsregister eingetragen werden. Mit der Eintragung entsteht die Gesellschaft im Verhältnis zu Dritten.

Angehörige einer Partnerschaftsgesellschaft dürfen nur freiberuflich tätige Personen sein.

c) Vertretung

Jeder Partner ist zur Alleinvertretung berechtigt.

d) Haftung

Für die Verbindlichkeiten einer Partnerschaftsgesellschaft haften neben dem Vermögen der Partnerschaft die Partner als Gesamtschuldner. Die Partner können jedoch bei fehlender Berufsausübung die persönliche Haftung auf den konkret für die berufliche Leistung unmittelbar verantwortlichen Partner beschränken. In diesem Fall haftet dem Mandanten neben der Partnerschaft nur der Partner, der die berufliche Leistung selbst erbringen oder verantwortlich leiten soll.

e) Ausscheiden

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Partners, der Tod oder die Kündigung der Partnerschaft durch einen Partner führt nur zum Ausscheiden dieses Partners. Die Partnerschaft unter den übrigen besteht fort. Ebenso führt der Verlust der Zulassung zur Ausübung eines Berufes zum Ausscheiden aus der Partnerschaftsgesellschaft.

Mit Bezug auf die firmenrechtlichen Vorschriften des HGB wird gewährleistet, dass der Name der Partnerschaftsgesellschaft auch nach dem Tod des namensgebenden Partners beibehalten werden kann. Damit kann auch der immaterielle Firmenwert erhalten werden.

f) Bedeutung / Rechtsstellung

Da Freiberufler kein Handelsgewerbe ausüben und deshalb keine Kaufleute im Sinne des HGB sind, erlangen sie auch durch die Gründung einer Partnerschaftsgesellschaft nicht die Kaufmannseigenschaft. Aus diesem Grund finden auf die Partnerschaftsgesellschaft ergänzend die Vorschriften der BGB-Gesellschaft Anwendung und nicht die Bestimmungen zur OHG. Auf der anderen Seite ist die Partnerschaftsgesellschaft insofern den juristischen Personen angenähert, als sie Eigentum und andere Rechte an Grundstücken erwerden kann und vor Gericht verklagt werden und klagen kann.

8) Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH (Kapitalgesellschaft)

a) Firma

Bei der Firma einer GmbH kann es sich um eine Personen-, Sach-, Fantasie- oder Mischfirma handeln. Sie muss den Zusatz „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ oder eine allgemeinverständliche Abkürzung hiervon enthalten.

b) Gründung

Eine GmbH wird durch einen notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag (Satzung) von einem oder mehreren Gesellschaftern gegründet.

Die GmbH entsteht als juristische Person mit der Eintragung in das Handelsregister (HRB). Bis zur Eintragung haften die Gesellschafter persönlich und gesamtschuldnerisch.

c) Kapitalaufbringung

Das Stammkapital einer GmbH ist der in der Satzung bestimmte Gesamtbetrag aller Stammeinlagen. Es muss mindestens 25.000 € betragen. In der Bilanz wird das Stammkapital als gezeichnetes Kapital ausgewiesen.

Als Stammeinlage wird der von einem Gesellschafter übernommene Anteil am Stammkapital bezeichnet. Eine Stammeinlage muss mindestens 100 € betragen und durch 50€ teilbar sein. Einzelne Gesellschafter können unterschiedlich große Stammeinlagen übernehmen.

Jeder Gesellschafter muss vor Anmeldung der GmbH beim Handelsregister mindestens ein Viertel seiner Stammeinlage erbringen. In der Summe muss mindestens die Hälfte des Stammkapitals erbracht werden.

Wird die GmbH nur von einem Gesellschafter errichtet, so muss das Stammkapital sofort in voller Höhe erbracht werden.

d) Rechte der Anteilseigner

Die Gesellschafter haben Anspruch auf einen Gewinnanteil im Verhältnis ihrer Kapitalanteile. Ein Teil des Jahresüberschusses kann aber auch in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.

Die Gesellschafter haben ein Mitverwaltungsrecht.

Der Geschäftsführer hat auf Wunsch einem Gesellschafter Auskunft über die Angelegenheiten der GmbH zu geben und Einblick in die Bücher zu gewähren.

e) Pflichten der Anteilseigner

Die Gesellschafter sind zur Leistung ihrer Stammeinlage verpflichtet. Geschieht dies nicht rechtzeitig, so können Verzugszinsen in Rechnung gestellt werden.

Verweigert ein Gesellschafter die Zahlung der Stammeinlage, so kann er seinen Geschäftsanteil und die geleistete Einzahlung im Wege des sog. Kaduzierungsverfahrens an die Gesellschaft verlieren. Der kaduzierte Geschäftsanteil wird bei einer öffentlichen Versteigerung veräußert. Für einen etwaigen Mindererlös haftet zunächst der ausgeschlossene Gesellschafter. Kann dieser nicht zahlen, tragen die übrigen Gesellschafter den Mindererlös im Verhältnis ihrer Kapitalanteile.

Die Satzung kann eine beschränkte oder unbeschränkte Nachschusspflicht vorsehen. Diese dient der Sicherung der Ansprüche von Gläubigern. Bei einer beschränkten Nachschusspflicht kann das Kaduzierungsverfahren angewendet werden, wenn ein Gesellschafter nicht zahlt. Bei der unbeschränkten Nachschusspflicht haben die Gesellschafter das Abandonrecht. Damit werden sie von der Nachschusspflicht befreit. In diesem Fall wird der Geschäftsanteil öffentlich versteigert. Ein nach Deckung der Kosten und des Nachschusses verbleibender Erlös geht an den Gesellschafter.

f) Organe

Geschäftsführer: Geschäftsführungsbefugnis uns Vertretungsmacht werden von einem oder mehreren Geschäftsführern ausgeübt. Geschäftsführer können Gesellschafter selbst oder Dritte sein. Beschäftigt eine GmbH mehr als 2.000 Arbeitnehmer, wird ein Arbeitsdirektor bestellt, der sich vorrangig um die Belange der Arbeitnehmer kümmert.

Die Geschäftsführer und die Art ihrer Vertretungsmacht werden in das Handelsregister eingetragen.

Gesellschafterversammlung: Hierbei handelt es sich um das beschließende Organ einer GmbH. Die Einladung zur Versammlung erfolgt per Einschreiben, kann aber unterbleiben, wenn sich die Gesellschafter mit einer schriftlichen Stimmabgabe einverstanden erklären. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. 50 € eines Geschäftsanteils verbriefen eine Stimme.

Aufsichtsrat: Hierbei handelt es sich um ein Überwachungsorgan. Das GmbH-Gesetz schreibt die Bestellung eines Aufsichtsrates nicht vor. Bei mehr als 500 Mitarbeitern schreibt das Betriebsverfassungsgesetz einen Aufsichtsrat vor. Bei mehr als 2.000 Arbeitnehmern wird er durch die Mitbestimmungsgesetze vorgeschrieben. Er wird in diesen Fällen von den Gesellschaftern für die Dauer von vier Jahren bestellt.

g) Haftung

Den Gläubigern einer GmbH haftet nur das Gesellschaftsvermögen. Eine persönliche Haftung der Gesellschafter setzt nur dann ein, wenn ihnen grob fahrlässiges oder kriminelles Handeln nachgewiesen werden kann.

h) Auflösung

Folgende Gründe können zur Auflösung einer GmbH führen: Ablauf der in der Satzung festgelegten Dauer der Gesellschaft, Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der GmbH, Auflösungsbeschluss der Gesellschafter mit mindestens drei Viertel der Stimmen.

i) Bedeutung

Die GmbH hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Dies liegt in erster Linie an der geringen vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Kapitalausstattung und der Haftungsbeschränkung. Auch die Möglichkeit, eine GmbH für nicht gewerbliche Zwecke zu Gründen, macht diese Rechtsform interessant. Zudem wird insbesondere bei Familienunternehmen die Nachfolgeregelung wesentlich erleichtert.

9) Aktiengesellschaft AG (Kapitalgesellschaft)

a) Firma

Bei der Firma einer Aktiengesellschaft kann es sich um eine Personen-, Sach-, Fantasie- oder Mischfirma handeln. Sie muss den Zusatz „Aktiengesellschaft“ oder eine allgemeinverständliche Abkürzung hiervon enthalten.

b) Gründung

Eine Aktiengesellschaft kann von einer oder mehreren Personen gegründet werden. Die Gründer schließen einen Gesellschaftsvertrag (Satzung) ab, der notariell beurkundet werden muss.

Der oder die Gründer müssen anschließend alle Aktien gegen Einlagen übernehmen. Mit der Übernahme aller Aktien gilt die Gesellschaft als errichtet.

Es können zwei Arten der Gründung unterschieden werden:

Bei einer Sachgründung bringen die Aktionäre an Stelle von Bargeld Sachen und Rechtswerte in die AG ein oder die Gesellschaft übernimmt vorhandene oder herzustellende Anlagen oder andere Vermögensgegenstände.

Bei der Bargründung leisten die Aktionäre die Einlagen durch Einzahlung von Geld.

Die Gründer bestellen den ersten Aufsichtsrat und die Abschlussprüfer für das erste Geschäftsjahr. Der Aufsichtsrat bestellt den ersten Vorstand.

Die Gründer erstellen einen schriftlichen Gründungsbericht über den Verlauf der Gründung. Dieser Bericht ist vom Vorstand, vom Aufsichtsrat und im Normalfall auch von außenstehenden Gründungsprüfern zu prüfen.

Sämtliche Gründer, der komplette Vorstand und der komplette Aufsichtsrat müssen die Gesellschaft zum Handelsregister anmelden (HRB). Durch die Eintragung entsteht die AG als juristische Person. Die Eintragung hat rechtserzeugende Wirkung. Bis zu der erfolgten Eintragung bilden die Gründer eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Alle Gründer, die im Namen der Gesellschaft Geschäfte tätigen, haften persönlich und gesamtschuldnerisch.

c) Kapitalaufbringung

Eine Aktiengesellschaft verfügt über ein in Aktien zerlegtes Grundkapital, das in der Bilanz als gezeichnetes Kapital ausgewiesen wird. Die Mindesthöhe beträgt 50.000 €. Aktien sind Urkunden über die Beteiligung an einer Aktiengesellschaft.

Das Grundkapital ist der Teil des Eigenkapitals einer AG der sich aus dem Nennwert oder den Anteilen aller Aktien ergibt.

Nennbetragsaktien müssen auf mindestens einen Euro lauten. Höhere Nennbeträge müssen auf volle Euro lauten.

Stückaktien lauten auf keinen Nennbetrag. Ihr Anteil am Grundkapital bestimmt sich durch die Zahl der ausgegebenen Aktien. Trotzdem darf auch ihr Wert einen Euro nicht unterschreiten.

Eine Ausgabe von Aktien unter ihrem Nennwert oder ihrem anteiligen Betrag am Grundkapital ist nicht zulässig, da in diesen Fällen das durch Gesetz oder Satzung vorgeschriebene Grundkapital nicht erreicht würde. Die Ausgabe von Aktien macht i.d.R. auch keinen Sinn, wenn bei der Ausgabe nicht ein sog. Aufgeld (Agio) erzielt werden kann. Das Agio ist die Differenz zwischen dem Nennwert und dem Verkaufspreis einer Aktie. Das Agio muss in die Kapitalrücklage eingestellt werden, die ein weiterer Bestandteil des Eigenkapitals ist.

Aktien, die von einer AG ausgegeben werden, können noch nach weiteren Gesichtspunkten voneinander abgegrenzt werden:

Unterscheidung nach der Ausstattung mit Rechten:

· Stammaktien: Hierbei handelt es sich um Aktien, die in der Hauptversammlung mit einem einfachen Stimmrecht ausgestattet sind.

· Vorzugsaktien: Diese Aktien sind gegenüber den Stammaktien mit einigen Sonderrechten ausgestattet (z.B. garantierter Ertrag im Hinblick auf eine nach oben begrenzte Vorzugsdividende u.U. auch verbunden mit einer Bevorzugung bei der Verteilung eines Liquidationserlöses; Gewährung einer Überdividende; stimmrechtslose Vorzugsaktien mit geldlichen Vorteilen)

Unterscheidung nach der Übertragbarkeit:

· Inhaberaktien: Normalform von Aktien, bei der die Eigentumsübertragung durch Einigung und Übergabe erfolgt (Käufer und Verkäufer bleiben weitestgehend anonym).

· Namensaktien: Bei der Eigentumsübertragung wird der Name des Käufers im sog. Aktienbuch vermerkt. Ist die Übertragung zusätzlich von der Zustimmung der Gesellschaft abhängig, spricht man von vinkulierten Namensaktien.

weitere Aktienarten:

· eigene Aktien: Hierbei handelt es sich um Aktien, die von der Gesellschaft selbst zurückgekauft wurden. Da hierbei das Verbot der Rückzahlung des Grundkapitals umgangen werden könnte, ist der Rückkauf nur in Ausnahmefällen zugelassen, z.B. um Schweren Schaden von der Gesellschaft abzuwenden oder um den Arbeitnehmern die Aktien zum Vorzugskurs anzubieten.

· Belegschaftsaktien: Hierbei werden den Arbeitnehmern entweder eigene Aktien zum Vorzugskurs angeboten (s.o.) oder die Aktien werden den Arbeitnehmern bei der Umwandlung von Rücklagen in Nennkapital (also bei einer Kapitalerhöhung) angeboten.

· Vorratsaktien: Dies ist eigentlich keine eigene Aktiengattung. Vorratsaktien werden bei der Ausgabe von Aktien i.d.R. von einem Bankenkonsortium übernommen, das die Aktien zur Verfügung der Gesellschaft hält, die über die Verwendung entscheiden muss. Diese Aktien werden nur im Geschäftsbericht, nicht aber in der Bilanz ausgewiesen. Es handelt sich um sog. Leerkapital, da die Gesellschaft hierdurch kein zusätzliches Kapital erhält.

d) Rechte der Anteilseigner

Sämtliche Aktionäre haben ein Recht auf Teilnehme an der Hauptversammlung. Während der Hauptversammlung haben die Aktionäre ein Stimmrecht nach Aktiennennbeträgen oder nach der Anzahl ihrer Aktien bei Stückaktien.

Die Aktionäre haben ein Auskunftsrecht über die Angelegenheiten der AG, sofern diese Informationen für die inhaltliche Beurteilung von Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung notwendig sind.

Aktionäre können Beschlüsse der Hauptversammlung anfechten, wenn diese gegen die Satzung oder gegen ein Gesetz verstoßen.

Die Aktionäre haben einen Dividendenanspruch (Anteil am Bilanzgewinn). Der Dividendenanspruch richtet sich nach dem Anteil am Grundkapital.

Die Aktionäre haben im Falle einer Kapitalerhöhung einen Anspruch auf den Bezug neuer Aktien und zwar im Verhältnis der Kapitalerhöhung zum vorherigen Grundkapital.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft haben die Aktionäre Anspruch auf den Teil des Liquidationserlöses, der ihrem Beteiligungsverhältnis am Grundkapital entspricht.

e) Pflichten der Anteilseigner

Die Aktionäre sind zur Leistung ihrer Einlage verpflichtet. Im Falle einer Bargründung müssen sie mindestens 25% des geringsten Ausgabebetrages und zusätzlich das volle Agio einzahlen. Bei Sachgründungen sind die Sacheinlagen voll zu erbringen.

Sofern die Satzung dies vorsieht, kann es Nebenverpflichtungen geben, z.B. bei der Übertragung von vinkulierten Namensaktien (Zustimmung der Gesellschaft).

f) Organe

Die Aktiengesellschaft verfügt über drei Organe (Vorstand, Aufsichtsrat Hauptversammlung), die nachfolgend beschrieben werden.

Vorstand:

Der Vorstand ist das geschäftsführende Organ der Aktiengesellschaft. Er wird im Regelfall für die Dauer von fünf Jahren vom Aufsichtsrat bestellt, wobei eine wiederholte Berufung zulässig ist. Setzt sich der Vorstand aus mehreren Personen zusammen, so haben diese nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes eine Gesamtgeschäftsführungs-befugnis und die Gesamtvertretungsmacht. Per Satzungsbeschluss kann aber auch die Einzelvertretungsmacht und die Einzelgeschäftsführungsbefugnis bestimmt werden. Bei Uneinigkeiten im Vorstand darf aber nie gegen die Mehrheit der Vorstandsmitglieder entschieden werden. Die Satzung kann ebenfalls vorsehen, dass die Gesellschaft von einem Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten wird. Von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Vertretungs- und Geschäftsführungsbefugnisse müssen in das Handelsregister eingetragen werden.

Zu den Pflichten des Vorstandes gehört neben der Geschäftsführung die regelmäßige, mindestens vierteljährliche Berichterstattung an den Aufsichtsrat über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens.

Der Vorstand ist für die Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zuständig und muss diese Unterlagen den Abschlussprüfern aushändigen.

Der Vorstand muss mindestens einmal jährlich eine ordentliche Hauptversammlung einberufen und ihr einen Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns unterbreiten.

Im Falle der Überschuldung oder der Zahlungsunfähigkeit die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragen.

Die Mitglieder des Vorstandes unterliegen einem Wettbewerbsverbot. Bei der Verletzung ihrer Pflichten sind die Vorstandsmitglieder Schadenersatzpflichtig.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat wird für die Dauer von vier Jahren bestellt. Mitglieder von Aufsichtsräten können nur natürliche, voll geschäftsfähige Personen sein. Eine Person kann in maximal zehn Aufsichtsräten Mitglied sein. Dabei können aber bis zu fünf Aufsichtsratmandate bei Konzerntochtergesellschaften angerechnet werden. Überkreuzverflechtungen bei der Besetzung von Aufsichtsräten sind verboten. Zudem kann eine Vorstandsmitglied einer abhängigen Gesellschaft nicht Aufsichtsratsmitglied in der herrschenden Gesellschaft sein.

In Gesellschaften mit weniger als 500 Beschäftigten kann der Aufsichtsrat komplett mit Vertretern der Anteilseigner besetzt sein. Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat ist hier nicht zwingend vorgeschrieben.

In Gesellschaften mit mindestens 500 aber nicht mehr als 2.000 Beschäftigten setzt sich der Aufsichtsrat zu zwei Dritteln aus Vertretern der Anteilseigner zusammen. Das letzte Drittel wir aus Vertretern der Arbeitnehmer gebildet. Daraus ergibt sich, dass der Aufsichtsrat aus mindestens drei Mitgliedern zusammensetzen muss. Per Satzungsbeschluss kann aber eine höhere Zahl vorgegeben sein. Dabei sind allerdings, in Abhängigkeit von der Höhe des Grundkapitals, Höchstgrenzen vorgegeben:

bis zu 1,5 Mio. €
neun Mitglieder

mehr als 1,5 Mio. €
15 Mitglieder

mehr als 10 Mio. €
21 Mitglieder

In Gesellschaften mit mehr als 2.000 Beschäftigten wird der Aufsichtsrat paritätisch besetzt, d.h. jeweils die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder wird von den Anteilseignern und den Arbeitnehmervertretern gestellt. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder bestimmt sich wie folgt:

2.000 – 10.000 Beschäftigte:
12 Mitglieder, davon vier Arbeitnehmer des Unternehmens und zwei Gewerkschaftsvertreter.

mehr als 10.000 Beschäftigte:
16 Mitglieder, davon sechs Arbeitnehmer des Unternehmens und zwei Gewerkschaftsvertreter.

mehr als 20.000 Beschäftigte:
20 Mitglieder, davon sieben Arbeitnehmer des Unternehmens und drei Gewerkschaftsvertreter.

Die Vertreter der Anteilseigner werden von der Hauptversammlung gewählt, die Vertreter der Arbeitnehmer von der Belegschaft.

Die Aufsichtsratsmandate der Arbeitnehmervertreter (Arbeiter, Angestellte, leitende Angestellte) sollen entsprechend ihrem anteiligen Verhältnis zur Gesamtbelegschaft besetzt werden, keine Gruppe darf aber unberücksichtigt bleiben.

Der Aufsichtsrat wählt aus den Angehörigen einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Dies muss mit einer zwei Drittel Mehrheit geschehen. Wird diese Mehrheit verfehlt, so wählen die Vertreter der Anteilseigner den Vorsitzenden. Dieser hat bei Stimmengleichheit eine zweite Stimme.

Hauptversammlung:

Die Hauptversammlung ist die Versammlung der Aktionäre, in der sie ihr Stimmrecht ausüben können. Sie muss jährlich innerhalb der ersten acht Monate eines Geschäftsjahres zur Entgegennahme des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Die Einberufung erfolgt bei Publikumsgesellschaften durch die Veröffentlichung der Tagesordnung in den Gesellschaftsblättern und außerdem durch Benachrichtigung der Kreditinstitute, die die Nachricht an Depotkunden weitergeben. Bei Nicht-Publikumsge-sellschaften erfolgt die Einladung durch eingeschriebenen Brief.

Eine außerordentliche Hauptversammlung wird einberufen, wenn der Verlust die Hälfte des Grundkapitals erreicht hat, wenn Kapitalerhöhungen oder –herabsetzungen geplant sind oder wenn Aktionäre, deren Anteil am Grundkapital mindestens 20% beträgt, dies verlangen.

Die Hauptversammlung wählt die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner mit einfacher Mehrheit. Eine Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds vor Ablauf der regulären Amtszeit ist mit einer Dreiviertelmehrheit der Stimmen der Hauptversammlung möglich. Die Hauptversammlung beschließt über wichtige Grundfragen der Aktiengesellschaft, für die eine Satzungsänderung erforderlich ist. Die HV wählt die Abschlussprüfer und Prüfer für etwaige Sonderprüfungen. Die HV stellt bei einem Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest oder wenn der Aufsichtsrat den Jahresabschluss des Vorstandes nicht billigt.

Das Stimmrecht in der Hauptversammlung wird nach Aktiennennbeträgen oder bei Stückaktien nach der Anzahl ausgeübt. Eigentümer von großen Aktienbeständen können somit einen erheblichen Einfluss in der Hauptversammlung ausüben. Aus diesem Grund kann in der Satzung das Stimmrecht durch die Festlegung von Höchstgrenzen begrenzt werden.

Erwirbt ein Unternehmen 25% des Kapitals einer Aktiengesellschaft, so hat es diesen Umstand der Gesellschaft mitzuteilen. Die Gesellschaft muss den Sachverhalt dann in den Gesellschaftsblättern veröffentlichen.

Für die Beschlüsse der Hauptversammlung genügt im allgemeinen die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Für Beschlüsse über eine Satzungsänderung werden 75% der abgegebenen Stimmen benötigt. Man spricht hier von einer qualifizierten Mehrheit. Besitzt ein Aktionär also 25% und eine Stimme, kann er damit solche Beschlüsse verhindern. Dies ist die sog. Sperrminorität. Das Verzeichnis der Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen, gibt Aufschluss über deren Aktienbesitz.

Aktionäre müssen ihr Stimmrecht bei der Hauptversammlung nicht persönlich ausüben. Sie können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Da in vielen Fällen die Aktien bei Banken in Depots gehalten werden, wird auch häufig das Stimmrecht auf die Bank übertragen. Durch dieses sog. Depotstimmrecht kommt den Banken eine erhebliche Macht zu. Um diese kontrollieren zu können, muss der Aktionär die Bank schriftlich zur Ausübung des Stimmrechts ermächtigen. Die Vollmacht gilt für 15 Monate und kann jederzeit widerrufen werden. Zudem kann der Aktionär der Bank Weisung erteilen, wie das Stimmrecht bei der Hauptversammlung auszuüben ist. Die Banken selbst müssen ihre eigenen Vorschläge zur Verwendung der Stimmrechte in der Tagesordnung veröffentlichen.

Bei börsennotierten Aktiengesellschaften müssen die Beschlüsse der Hauptversammlung notariell beurkundet werden.

g) Rechnungslegung der Aktiengesellschaft

Kapitalgesellschaften und damit auch die Aktiengesellschaften sind in unterschiedlichem Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet. Dies ist von ihrer jeweiligen Größe abhängig. Für die Einstufung einer Aktiengesellschaft zu einer bestimmte Größenordnung müssen zwei von drei Kriterien an zwei aufeinander folgenden Abschlussstichtagen erfüllt sein.

	Zuordnung
	kleine Kapitalgesellschaft (§ 267 1 HGB)
	mittelgroße Kapitalgesellschaft (§ 267 2 HGB)
	große Kaitalgesellschaft (§267 3 HGB)

	Merkmale
	
	
	

	Bilanzsumme
	<= 3,438 Mio. €
	<= 13,75 Mio. €
	> 13,75 Mio. €

	Umsatz
	<= 6,875 Mio. €
	<= 27,50 Mio. €
	> 27,50 Mio. €

	Arbeitnehmer
	( <= 50
	( <= 250
	( >250


Die in der Tabelle dargestellte Zuordnung gibt die vorgeschriebene Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung vor, gibt Aufschluss über die Prüfungspflicht für den Jahresabschluss und macht Vorgaben für die Offenlegung des Jahresabschlusses durch die Bekanntmachung im Bundesanzeiger.

Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses:

Der Vorstand einer Aktiengesellschaft muss in den drei ersten Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht aufstellen und den Abschlussprüfern vorlegen. Bei kleinen Gesellschaften beträgt die Frist sechs Monate. Die Prüfungspflicht entfällt hier.

Der Lagebericht muss Auskünfte enthalten den Geschäftsverlauf und die gegenwärtige Lage der Aktiengesellschaft. Der Lagebericht soll zusätzlich Angaben machen zu besonders bedeutsamen Vorgängen, die nach Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind; zum Bereich Forschung und Entwicklung sowie zur erwarteten Entwicklung der Gesellschaft.

Der Lagebericht hat eine ergänzende Funktion zum Jahresabschluss, da er Angaben enthält, die sich in den Zahlen des Jahresabschlusses nicht niederschlagen. Er soll auf diese Weise ein genaueres Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Aktiengesellschaft liefern.

Der Jahresabschluss, die Buchhaltung und der Lagebericht werden von dem von der Hauptversammlung gewählten Abschlussprüfer geprüft. Hierbei wird festgestellt, ob satzungsmäßige und gesetzliche Bestimmungen eingehalten wurden. Darüber hinaus wird festgestellt, ob der Lagebericht die tatsächliche Situation des Unternehmens widerspiegelt. Der Abschlussprüfer muss einen schriftlichen Prüfungsbericht anfertigen und dem Vorstand vorlegen.

Im Anschluss muss der Vorstand den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat vorlegen. Zudem muss er einen Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns für die Hauptversammlung machen. Wenn der Aufsichtsrat den Jahresabschluss billigt, gilt er damit als festgestellt. Nachträgliche Änderungen sind dann nicht mehr möglich.

Hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss festgestellt, muss der Vorstand unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) die Aktionäre zur Hauptversammlung einladen. Diese nehmen den Jahresabschluss entgegen und beschließen über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist im HGB in § 275 geregelt (vgl.: HGB, RGBL 1897, 219)

(1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren oder dem Umsatzkostenverfahren aufzustellen. Dabei sind die in Absatz 2 oder 3 bezeichneten Posten in der angegebenen Reihenfolge gesondert auszuweisen.

(2) Bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens sind auszuweisen:

1. Umsatzerlöse

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

19. sonstige Steuern

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

(3) Bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens sind auszuweisen:

1. Umsatzerlöse

2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen

3. Bruttoergebnis vom Umsatz

4. Vertriebskosten

5. allgemeine Verwaltungskosten

6. sonstige betriebliche Erträge

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

8. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 

10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

14. außerordentliche Erträge

15. außerordentliche Aufwendungen

16. außerordentliches Ergebnis

17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

18. sonstige Steuern

19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

(4) Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen dürfen in der Gewinn- und Verlustrechnung erst nach dem Posten "Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" ausgewiesen werden.

Verwendung des Jahresüberschusses:

Die Verwendung des Jahresabschlusses hat nach den gesetzlichen Bestimmungen in einer festgelegten Reihenfolge zu erfolgen.

Zunächst sind Einstellungen in die gesetzliche Rücklage vorzunehmen. Vom Jahresüberschuss müssen solange 5% in die gesetzliche Rücklage eingestellt werden, bis die gesetzliche und die Kapitalrücklage zusammen 10% oder den in der Satzung bestimmten höheren Anteil des Grundkapitals erreicht haben. Der Jahresüberschuss kann zuvor um einen eventuellen Verlustvortrag aus dem Vorjahr bereinigt werden.

Im zweiten Schritt können Einstellungen in satzungsmäßige und andere Gewinnrücklagen vorgenommen werden. Liegt eine Ermächtigung durch die Satzung vor, so kann die Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns entscheiden. Man spricht von satzungsmäßigen Gewinnrücklagen.

Bei der Feststellung des Jahresabschlusses können der Vorstand und der Aufsichtsrat bis zu 50% des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Allerdings erst dann, wenn ein Verlustvortrag und die in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge vom Jahresüberschuss abgezogen worden sind. Die Satzung kann darüber hinaus bestimmen, dass Vorstand und Aufsichtsrat zur Einstellung höherer Beträge in die anderen Gewinnrücklagen berechtigt sind.

Die Hauptversammlung kann beschließen, weitere Beträge in die Rücklage einzustellen.

Die Hauptversammlung beschließt über den Betrag, der als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden soll.

Ein verbleibender Gewinn kann als Gewinnvortag in das nächste Geschäftsjahr übertragen werden.

Verwendung der Rücklagen:

Die Kapital- und die gesetzliche Rücklage erfüllen den Zweck des Gläubigerschutzes, da Aktionäre keine persönlich haftenden Gesellschafter sind. Sie stellen eine finanzielle Reserve der Aktiengesellschaft dar und dürfen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn ein etwaiger Gewinnvortrag bereits verwendet wurde und alle übrigen Gewinnrücklagen aufgelöst wurden.

Übersteigen die gesetzliche und die Kapitalrücklage den gesetzlich vorgeschriebenen oder satzungsmäßig bestimmten Teil, so können sie vor den anderen Gewinnrücklagen zum Verlustausgleich eingesetzt werden. Dies gilt nur, wenn nicht zeitgleich andere Gewinnrücklagen zur Gewinnausschüttung eingesetzt werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den übersteigenden Betrag in Grundkapital umzuwandeln. Eine Umwandlung von Rücklagen in Grundkapital nennt man Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

Andere Gewinnrücklagen können mit und ohne Zweckbindung gebildet werden. Sie können dann zum Erhalt oder zur Erweiterung des Unternehmens eingesetzt werden, zur Sicherung oder Erhöhung des Grundkapitals oder für die Dividendenpolitik. Bei einer Zweckbestimmung können sie z.B. für Erweiterungsinvestitionen gebildet werden.

Offenlegung und Publizität:

Der Jahresabschluss und die dazugehörigen Abschlussunterlagen sind nach der Vorlage an die Aktionäre unverzüglich öffentlich zu machen. Dies erfolgt durch die Einreichung beim Handelsregister und eventuell durch die Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Die Art und der Umfang der Veröffentlichung ist von der Größe der Gesellschaft abhängig.

h) Auflösung

Folgende Gründe können zur Auflösung einer Aktiengesellschaft führen: Ablauf der in der Satzung festgelegten Dauer der Gesellschaft, Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Aktiengesellschaft, Auflösungsbeschluss der Hauptversammlung mit mindestens drei Viertel der Stimmen

i) Bedeutung

Die Ausgabe von Aktien ermöglicht es den Unternehmen, Kapital zu erhalten, über das sie jederzeit verfügen können. Demgegenüber bietet sich den Aktionären die Möglichkeit, ihren Kapitalanteil jederzeit zu verkaufen.

Der zunehmende Kapitalbedarf von Unternehmen, macht diese Rechtsform sehr interessant, da auf diesem Weg unbelastetes Geld in das Unternehmen gelangt, das für die Finanzierung von Unternehmenserweiterungen oder von Forschungs- und Entwicklungsprojekten oder ähnlichem eingesetzt werden kann.

Durch die geringen Ausgabebeträge von Aktien kommt ein sehr großer Personenkreis als Kapitalgeber in Betracht.

10) Kommanditgesellschaft auf Aktien KGaA (Kapitalgesellschaft)

a) Firma

Bei der Firma einer Kommanditgesellschaft auf Aktien kann es sich um eine Personen-, Sach-, Fantasie- oder Mischfirma handeln. Sie muss den Zusatz „Kommanditgesellschaft auf Aktien“ oder eine allgemeinverständliche Abkürzung hiervon (KGaA) enthalten.

b) Gründung

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen kann eine Kommanditgesellschaft auf Aktien von mindestens fünf Personen gegründet werden. Diese fünf oder mehr Personen stellen eine Satzung auf, die durch notarielle Beurkundung festgestellt werden muss. In der Satzungsurkunde sind bei Nennbetragsaktien der Nennbetrag, bei Stückaktien die Zahl, der Ausgabebetrag und, wenn mehrere Aktiengattungen bestehen sollen, die Gattung der Aktien anzugeben, die jeder Beteiligte übernimmt.

Alle persönlich haftenden Gesellschafter müssen sich bei der Feststellung der Satzung beteiligen. Außer ihnen müssen die Personen mitwirken, die als Kommanditaktionäre Aktien gegen Einlagen übernehmen. Die Gesellschafter, die die Satzung festgestellt haben, sind die Gründer der Gesellschaft.

Die Satzung muss außer den Festsetzungen den Namen, Vornamen und Wohnort jedes persönlich haftenden Gesellschafters enthalten.

Vermögenseinlagen der persönlich haftenden Gesellschafter müssen, wenn sie nicht auf das Grundkapital geleistet werden, nach Höhe und Art in der Satzung festgesetzt werden.

Bei der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister sind statt der Vorstandsmitglieder die persönlich haftenden Gesellschafter anzugeben. Weiterhin muss eingetragen werden, welche Vertretungsbefugnis die persönlich haftenden Gesellschafter haben.

c) Kapitalaufbringung

Die Kommanditgesellschaft auf Aktien ist dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens einen persönlich haftenden Gesellschafter (Komplementär) gibt, der unbeschränkt haftet. Dieser Punkt beschreibt die Ähnlichkeit mit der Kommanditgesellschaft. Darüber hinaus verfügt die KGaA über ein in Aktien zerlegtes Grundkapital. Hier besteht die Verwandtschaft zur Aktiengesellschaft.

Die Kommanditaktionäre erbringen ihre Einlagen, indem sie Aktien gegen Geld übernehmen.

Der oder die Komplementäre können ihre Einlagen auf drei Art und Weisen leisten:

1. Sie können sog. freies Gesellschaftskapital in das Unternehmen einbringen. Dieses ist kein Bestandteil des Grundkapitals.

2. Sie können eine Vermögenseinlage auf das Grundkapital leisten. In diesem Fall erhalten die Komplementäre Aktien.

3. Sie können ihre Einlage in Form einer Mischung aus den beiden erstgenannten Punkten erbringen.

d) Rechte und Pflichten der Anteilseigner

Da es sich bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien um eine Mischung aus Kommandit- und Aktiengesellschaft handelt, gelten immer da, wo die speziellen gesetzlichen Bestimmungen zur KGaA keine eindeutigen Regelungen enthalten, für die rechtliche Position der persönlich haftenden Gesellschafter die Bestimmungen über die Kommanditgesellschaft des HGB und im übrigen die Bestimmungen des Aktiengesetzes über die AG.

e) Organe

Wie bei einer Aktiengesellschaft gibt es bei einer KGaA drei Organe. Die Organe der KGaA bestehen aus dem Komplementär oder den Komplementären, der Hauptversammlung und dem Aufsichtsrat. Anders als bei einer AG können jedoch für das Rechtsverhältnis zwischen den Komplementären und den Kommanditaktionären weitere Organe geschaffen werden (z.B. Aktionärausschuss, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsrat, etc.).

Komplementär

Dem Komplementär obliegt die Geschäftsführung und Vertretung der Kommanditgesellschaft auf Aktien. Für Geschäftsführung und Vertretung gelten die gleichen Bestimmungen, die auch für den Komplementär einer Kommanditgesellschaft Geltung haben, wenn die Satzung nicht etwas anderes vorsieht. Anders als bei einer AG besteht grundsätzlich ein Widerspruchsrecht der Hauptversammlung für über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehende Handlungen (vgl. KG). Dieses Widerspruchsrecht kann jedoch durch die Satzung modifiziert oder ganz ausgeschlossen werden.

Der Komplementär wird zunächst bei Gründung der Gesellschaft im Rahmen des einstimmigen Gründungsaktes durch alle Gesellschafter und damit auch durch die Kommanditaktionäre gebilligt. Ein neuer Komplementär kann nach den gesetzlichen Bestimmungen nur im Rahmen einer Satzungsänderung aufgenommen werden. Hieran sind die Kommanditaktionäre beteiligt. Die Satzung kann aber auch vorsehen, dass die Aufnahme neuer Komplementäre nur durch die bisherigen Komplementäre ohne die Mitwirkung der Kommanditaktionäre erfolgen kann. Das gilt auch für die Möglichkeit des Komplementärs, seine Komplementäreinlage zu erhöhen bzw. sie ganz oder teilweise in Kommanditaktien umzuwandeln. Dies kann unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf neue Aktien geschehen. Hierbei handelt es sich allerdings um eine Satzungsänderung, an deren Beschluss die Hauptversammlung und die Komplementäre mitwirken müssen, wenn die Satzung kein von der Hauptversammlung unabhängiges „Umtauschrecht“ der Komplementäre vorsieht.

Hauptversammlung der Kommanditaktionäre

Die Hauptversammlung der KGaA ist eine Versammlung nur der Kommanditaktionäre.

Die Komplementäre sind nur in der Hauptversammlung stimmberechtigt, wenn ihnen auch Aktien der KGaA gehören. In diesem der Fall, bestehen jedoch Stimmverbote  (Wahl und Abberufung des Aufsichtsrats, Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafter und der Mitglieder des Aufsichtsrats, Bestellung von Sonderprüfern, Geltendmachung von Ersatzansprüchen, Verzicht auf Ersatzansprüche, Wahl von Abschlussprüfern), die nicht durch die Satzung aufgehoben werden können.

Wenn bei einer KG die Zustimmung des Komplementärs und der Kommanditisten erforderlich ist, benötigen die Beschlüsse der Hauptversammlung zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung der Komplementäre. Dies gilt insbesondere für Satzungsänderungen, Unternehmensverträge, die Auflösung der KGaA, die Umwandlung der KGaA sowie außergewöhnliche Geschäfte. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, kann das gesetzliche Vetorecht der Komplementäre auf alle Beschlüsse der Hauptversammlung ausgedehnt oder eingeschränkt werden.

Aufsichtsrat

Die Funktion des Aufsichtsrats geht in Teilen über die Funktion des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft hinaus. So hat der Aufsichtsrat einer KGaA insbesondere die Beschlüsse der Hauptversammlung auszuführen. Weiterhin stehen ihm Informations- und Prüfungsrechte zu. Andererseits stehen dem Aufsichtsrat jedoch einige wichtige Rechte des Aufsichtsrats einer AG nicht zu. So besitzt er insbesondere keine Personalkompetenz, d.h. er kann den Vorstand nicht bestellen und abberufen. Der Aufsichtsrat hat keine Zustimmungskompetenz, das bedeutet, dass der Aufsichtsrat kein Recht hat, die Vornahme bestimmter Geschäftsführungsmaßnahmen von seiner Zustimmung abhängig zu machen. Er hat keine Bilanzfeststellungskompetenz und keine Möglichkeit, eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung zu erlassen und keine Mitbestimmungskompetenz in der Weise, dass er einen Arbeitsdirektor bestellen kann. Ein Arbeitsdirektor ist bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien nicht vorgesehen.
f) Haftung

Bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien haftet mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt (persönlich haftender Gesellschafter, Komplementär) und die weiteren an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligten Kommanditaktionäre haften mit ihrem Aktienanteil, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft einstehen zu müssen.

g) Auflösung

Die Gründe für die Auflösung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien und das Ausscheiden eines von mehreren persönlich haftenden Gesellschaftern aus der Gesellschaft richten sich im wesentlichen nach den Vorschriften des HGB über die Kommanditgesellschaft.

Die Kommanditgesellschaft auf Aktien wird aufgelöst, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird und dieser Beschluss rechtskräftig ist.

Weiterhin wird die Gesellschaft aufgelöst, wenn einer Verfügung des Registergerichts rechtskräftig geworden ist, in der Satzungsmängel festgestellt wurden. Dies ist im Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit bestimmt.

Das gleiche Gesetz fordert die Löschung der Gesellschaft, wenn ihre Vermögenslosigkeit festgestellt wurde.

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Kommanditaktionärs führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft. Die Gläubiger des betroffenen Kommanditaktionärs sind nicht berechtigt, die Gesellschaft zu kündigen.

Für die Kündigung der Gesellschaft durch die Kommanditaktionäre und für ihre Zustimmung zur Auflösung der Gesellschaft muss ein Beschluss der Hauptversammlung vorliegen. Das gilt auch für den Antrag auf Auflösung der Gesellschaft durch eine gerichtliche Entscheidung. Der Beschluss der Hauptversammlung muss mit mindestens 75% des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst werden. Für solche Fälle kann die Satzung aber auch eine größere Kapitalmehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen.

Persönlich haftende Gesellschafter können nur von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn die Satzung dies erlaubt.

Die Auflösung der Gesellschaft und das Ausscheiden eines persönlich haftenden Gesellschafters muss von allen persönlich haftenden Gesellschaftern zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden.

Die Abwicklung der Gesellschaft besorgen sämtliche persönlich haftenden Gesellschafter und eine oder mehrere von der Hauptversammlung gewählte Personen als Abwickler, es sei denn, die Satzung sieht etwas anderes vor.

Die Bestellung oder Abberufung von Abwicklern durch das Gericht kann auch von persönlich haftenden Gesellschaftern beantragt werden.

Ist eine Gesellschaft durch Löschung wegen Vermögenslosigkeit aufgelöst worden, so kann eine Abwicklung nur stattfinden, wenn sich nach der Löschung herausstellt, dass Vermögen vorhanden ist, das der Verteilung unterliegt. Dann werden Abwickler vom zuständigen Gericht ernannt.

h) Bedeutung

Auch wenn es z.B. mit der Henkel KGaA eine sehr große Kommanditgesellschaft auf Aktien gibt, ist die Bedeutung dieser Rechtsform in Deutschland nicht sonderlich hoch.

Die Vorteile der Kommanditgesellschaft und der Aktiengesellschaft werden in dieser Rechtsform vereint. Zum einen liegt die Verantwortung für das Unternehmen bei nur wenigen unabhängigen, persönlich haftenden Gesellschaftern, zum anderen besteht die jederzeitige Möglichkeit, ohne Probleme Kapital für das Unternehmen zu beschaffen.

11) Genossenschaft eG (Sonderform)

a) Firma

Die Firma einer Genossenschaft muss die Bezeichnung "eingetragene Genossenschaft" oder die Abkürzung "eG" enthalten. Die Firma darf keinen Aufschluss darüber geben, ob und in welchem Umfang die Genossen zur Leistung von Nachschüssen verpflichtet sind.

Im übrigen kann es sich um eine Sach-, Personen-, Fantasie oder gemischte Firma handeln.

b) Gründung

Eine Genossenschaft kann von mindestens sieben Personen gegründet werden. Diese stellen gemeinsam eine Satzung auf, die im Falle der Genossenschaft Statut genannt wird. Für das Statut ist die Schriftform vorgegeben. Im Anschluss wird der Vorstand und der Aufsichtsrat der Genossenschaft gewählt und es erfolgt eine Prüfung durch einen entsprechenden Prüfungsverband. Mit der Anmeldung zum und Eintragung in das Genossenschaftsregister beim zuständigen Registergericht ist die Genossenschaft als juristische Person und Formkaufmann entstanden.

Mitglied einer Genossenschaft können natürliche oder juristische Personen sein. Möchte man in eine bereits bestehende Genossenschaft eintreten, so kann dies durch eine schriftliche Beitrittserklärung geschehen. Die Mitgliedschaft wird wirksam mit der Eintragung in die Liste der Genossen, die bei der Genossenschaft geführt wird.

c) Kapitalaufbringung

Geschäftsanteil: Dies ist der im Statut festgelegte Betrag, bis zu dem sich ein Genosse an einer Genossenschaft beteiligen kann. Das Statut kann darüber hinaus bestimmen, dass sich ein Genosse auch mit mehreren Geschäftsanteilen an der Genossenschaft beteiligen kann. Die Splittung eines Geschäftsanteiles in mehrere ist ebenfalls möglich.

Für die Leistung der Einzahlungen auf den übernommenen Geschäftsanteil sieht das Statut eine Mindesteinlage vor. Sie muss mindestens 10% des Geschäftsanteils betragen.

Geschäftsguthaben: Das ist der Betrag, mit dem ein Genosse tatsächlich an der Genossenschaft beteiligt ist. Er setzt sich zusammen aus der Summe der Einzahlungen bereinigt um die Gewinn- und Verlustanteile. Eine Zuschreibung von Gewinnanteilen erfolgt solange, bis der durch das Statut bestimmte Geschäftsanteil voll erreicht ist. Die Summe der Geschäftsguthaben aller Genossen ergeben das Geschäftsguthaben der Genossenschaft, das in der Bilanz ausgewiesen wird. Eine Verzinsung von Geschäftsguthaben ist ebenfalls möglich.

d) Rechte der Anteilseigner

Die Genossen haben das Recht zur Teilnahme an der Generalversammlung, wenn keine Vertreterversammlung vorgesehen ist.

Sie haben das Recht der Nutzung der Einrichtungen der Genossenschaft.

Die Genossen haben einen Anspruch auf einen Anteil am Gewinn, sofern keine Zuschreibung zu den Rücklagen erfolgt.

Die Genossen können unter Angabe der Gründe und des Zwecks die Einberufung einer Generalversammlung verlangen, wenn dies mindestens 10% der Genossen verlangen.

Die Genossen sind berechtigt ihre Mitgliedschaft zu kündigen und haben bei ihrem Ausscheiden aus der Genossenschaft Anspruch auf die Auszahlung ihres Geschäftsguthabens.

Bei einer Auflösung der Genossenschaft haben die Genossen Anspruch auf einen Anteil des Liquidationserlöses im Verhältnis der Geschäftsanteile. Ein eventuell verbleibender Rest wird nach Köpfen verteilt.

e) Pflichten der Anteilseigner

Die Genossen sind zur Leistung der durch das Statut bestimmten Einzahlung auf ihren übernommenen Geschäftsanteil verpflichtet.

Das Statut kann für den Insolvenzfall eine beschränkte oder unbeschränkte Nachschusspflicht vorsehen.

f) Organe

Zu den Organen der Genossenschaft gehören der Vorstand, der Aufsichtsrat sowie die Generalversammlung.

Vorstand: Der Vorstand einer Genossenschaft muss aus mindestens zwei Mitgliedern bestehen. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Generalversammlung oder vom Aufsichtsrat gewählt und erhalten die Gesamtbefugnis für die Geschäftsführung und Vertretung der Genossenschaft. Hiervon abweichend kann das Statut bestimmen, dass Vorstandsmitglieder Einzelvertretungs- und Einzelgeschäftsführungsbefugnis erhalten können oder das Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich mit einem Prokuristen diese Befugnisse erhalten. In Genossenschaften mit mehr als 2.000 Mitarbeitern wird gemäß den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes ein Arbeitsdirektor bestellt.

Aufsichtsrat: 

Dieses Organ muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen. Gewählt werden die Mitglieder des Aufsichtsrates von der Generalversammlung. Durch das Betriebsverfassungsgesetz ist vorgegeben, dass in Genossenschaften mit mehr als 500 Beschäftigten ein Drittel der Mitglieder Arbeitnehmer sein müssen. Bei mehr als 2.000 Arbeitnehmern muss der Aufsichtsrat paritätisch besetzt sein.

Generalversammlung:

Sie ist das Pendant zur Hauptversammlung der Aktiengesellschaft. Ihr kommen aber erweiterte Rechte zu. Neben der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder obliegt ihr auch die Wahl der Vorstandsmitglieder. Ebenso beschließt sie über den Jahresabschluss. Die Abstimmung in der Generalversammlung erfolgt nach Köpfen. Die Zahl der Geschäftsanteile und die Höhe der Geschäftsguthaben haben also keinen Einfluss auf die Stimmrechte der Genossen. Einzig Genossen, die den Geschäftsbetrieb in besonderer Weise fördern, können bis zu drei Stimmen in der Generalversammlung haben.

Beschlüsse, die die Generalversammlung fasst, müssen nicht notariell beurkundet werden, eine Niederschrift der Beschlüsse ist ausreichend.

Bei großen Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die Generalver-sammlung durch eine Vertreterversammlung ersetzt werden.

g) Haftung

Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet den Gläubigern nur das Vermögen der Genossenschaft.

Durch das Statut kann aber eine beschränkte oder unbeschränkte Nachschusspflicht für die Genossen vorgesehen werden, die im Fall einer Insolvenz zum Tragen kommt. Hierbei wird dann eine in der Höhe beschränkte Haftsumme festgelegt, bis zu der die Genossen Nachschüsse leisten müssen. Die Nachschusspflicht kann aber auch ausdrücklich ausgeschlossen werden. Bei der beschränkten Nachschusspflicht darf die Haftsumme nicht geringer sein als der Geschäftsanteil.

h) Auflösung

Eine Genossenschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung jederzeit aufgelöst werden. Hierzu bedarf es einer Mehrheit von mindestens 75% der abgegebenen Stimmen. Das Statut kann neben dieser Mehrheit noch weitere Erfordernisse vorsehen.

Wenn das Statut die Zeitdauer der Genossenschaft begrenzt, tritt die Auflösung durch Ablauf der festgelegten Zeit ein.

Wenn eine Genossenschaft sich gesetzwidriger Handlungen oder Unterlassungen schuldig macht, durch die das Gemeinwohl gefährdet wird, oder wenn sie gesetzesfremde Zwecke verfolgt, kann sie aufgelöst werden, ohne dass deshalb ein Anspruch auf Entschädigung stattfindet.

Die Genossenschaft wird darüber hinaus aufgelöst, wenn ein Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt worden ist oder wenn die Vermögenslosigkeit der Gesellschaft festgestellt worden ist.

i) Bedeutung

Gemäß §1 des Genossenschaftsgesetzes sind Genossenschaften Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche die Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezwecken.

Hieraus erklärt sich die Bedeutung der Genossenschaften. Sie gibt wirtschaftlich schwächeren die Möglichkeit, sich durch einen Zusammenschluss im Wettbewerb gegenüber größeren Wirtschaftseinheiten zu behaupten.

Die zulässigen Arten von Genossenschaften werden im Gesetz ebenfalls benannt:

1. Vorschuss- und Kreditvereine,

2. Rohstoffvereine,

3. Vereine zum gemeinschaftlichen Verkauf landwirtschaftlicher oder gewerblicher Erzeugnisse (Absatzgenossenschaften, Magazinvereine),

4. Vereine zur Herstellung von Gegenständen und zum Verkauf derselben auf gemeinschaftliche Rechnung (Produktivgenossenschaften),

5. Vereine zum gemeinschaftlichen Einkauf von Lebens- oder Wirtschaftsbedürfnissen im großen und Ablaß im kleinen (Konsumvereine),

6. Vereine zur Beschaffung von Gegenständen des landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betriebes und zur Benutzung derselben auf gemeinschaftliche Rechnung,

7. Vereine zur Herstellung von Wohnungen, erwerben die Rechte einer "eingetragenen Genossenschaft" nach Maßgabe dieses Gesetzes.
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